
Ablaufder Referendumsfrist: 4. Oktober 1993

#ST# Schweizerisches Strafgesetzbuch
Militarstrafgesetz

Anderung vom 18. Juni 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 2. Marz 19921\

beschliesst:

Art. 1

Das Schweizerische Strafgesetzbuch2' wird wie folgt geandert:
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Art.261bis

Wer offentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen
wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Mass oder Diskrimi-
nierung aufruft,

Wer offentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische
Herabsetzung oder Verleumdung der Angehorigen einer Rasse,
Ethnie oder Religion gerichtet sind,

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fordert
oder daran teilnimmt, :

wer offentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebarden, Tatlichkeiten
oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Perso-
nen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die
Menschenwiirde verstossenden Weise herabsetzt oder diskrimi-
niert oder aus einem dieser Griinde Volkermord oder andere Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit leugnet, groblich verharmlost
oder zu rechtfertigen sucht,

wer eine von ihm angebotene Leistung, die fur die Allgemeinheit
bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen
ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert,

wird mit Gefangnis oder mit Busse bestraft.
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Art. 2

Das Militarstrafgesetz1)wird wie folgt geandert:

Art.l71c !

1 Wer offentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Perso-
nen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskri-
minierung aufruft, , . . •

wer offentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische
Herabsetzung oder Verleumdung der Angehorigen einer Rasse,
Ethnie oder Religion gerichtet sind,

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktiqnen organisiert, fordert
oder daran teilnimmt, >

wer offentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten
oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Perso-
nen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die
Menschenwurde verstossenden Weise herabsetzt oder diskrimi-
niert oder aus einem dieser Griinde Volkermprd oder andere Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit leugnet, groblich verharmlost
oder zu rechtfertigen sucht, ,

wer eine von.ihm angebotene Leistung, die fur die Allgemeinheit
bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe yon Personen wegen
ihrer Rasse, Ethnie oder Religion yerweigert,

wird fnit Gefangnis oder mit Busse bestraft.
2 In leichten Fallen erfolgt disziplinarische Bestrafung.

Art. 3
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 18. Juni 1993 Standerat, 18. Juni 1993

Der Prasident: Schmidhalter Der President: Filler
Der Protokollfuhrer: Anliker Der Sekretar: Lanz

Datum der Veroffentlichung: 6. Juli 1993 2>
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